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bezüglich Ihres Antrags auf Informationszugang möchte ich Ihnen folgendes mitteilen: 
 

1. Eine  Übersicht  der  stationären  Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen  mit  den  entspre-
chenden Einnahmen finden Sie hier: 
 https://www.buergerschaft -
hh.de/parldok/dokument/65252/was_hat_der_senat_2018_gegen_raser_draengler_und_r
otlichtsuender_unternommen.pdf 
 

2. Für  die  Ermittlung  der  höchsten  gemessenen  Geschwindigkeit  müssten  alle  Messreihen 
der  Anlagen  vom  für  den  Betrieb  und  Auswertung  zuständigen  Landesbetrieb  Verkehr 
händisch ausgewertet werden. Dafür würden nach erster grober Einschätzung Gebühren 
in Höhe von mehreren hundert Euro anfallen. 

 
Nach § 13 Abs. 4 HmbTG i.V.m. § 2 Abs. 1 und § 5 Hamburgisches Gebührengesetz i.V.m. § 1 
Abs. 1 und § 2 Gebührenordnung für Amtshandlungen nach dem Hamburgischen Transparen z-
gesetz werden für Amtshandlungen im Zusammenhang mit der Beantwortung von Anträgen nach 
dem HmbTG Gebühren erhoben. Die Höhe der Gebühr bemisst sich nach dem Aufwand, der mit 
der Bearbeitung und der Beantwortung des Antrages verbunden ist. Zuzüglich werden ggf. ange-
fallene Auslagen in Rechnung gestellt. 
 
Sollte  die  Beantwortung  der  o.g.  Fragen  nicht  ausreichend  sein,  würden  für  die  weitergehende 
Bearbeitung Ihres Antrages nach derzeitiger Einschätzung Gebühren in o.g. Höhe anfallen. 
 
Gemäß § 28 Abs. 1 Hamburgisches Verwa ltungsverfahrensgesetz informieren wir Sie hiermit vor 
Erlass  eines  Gebührenbescheides  und  geben  Ihnen  die  Möglichkeit,  sich  diesbezüglich  zu  äu-
ßern. Möchten Sie Ihren Antrag weiter aufrechterhalten, bitten wir Sie um eine Bestätigung. Sol l-
ten wir bis zum  11.03.2019  keine Bestätigung von Ihnen erhalten, gehen wir davon aus, dass Ihr 
Antrag  damit  abgeschlossen  ist.  Gebühren  entstehen  Ihnen  in  diesem  Fall  selbstverständlich 
nicht. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Verkehrsdirektion                                                           


